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a) Das Insolvenzgericht ist bei seiner Entscheidung, ob die 
Bestätigung eines Insolvenzplans zu versagen ist, nicht an sei
ne im Rahmen der Vorprüfung des Insolvenzplans getroffene 
Entscheidung gebunden.
b) Vereinbarungen über die Vergütung des Insolvenzverwal- 
ters können nicht Inhalt eines Insolvenzplans sein.
c) Die Bestätigung eines Insolvenzplans kann nicht von der
Bedingung abhängig gemacht werden, dass das Insolvenzge
richt die Vergütung des Insolvenzverwalters vor der Bestäti
gung des Insolvenzplans festsetzt..............................................   78

Eine Bausparkasse darf im Regelfall einen Bausparvertrag ge
mäß § 489 Abs. 1 Nr. 3 BGB in der bis zum 10. Juni 2010 
geltenden Fassung (nunm ehr § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB) nach 
Ablauf von zehn Jahren nach Zuteilungsreife kündigen.......... 94

1. Zu den zur Feststellung des Versicherungsfalles und des 
Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhe
bungen im Sinne des § 14 .Abs. 1 W G  zählen auch solche, die 
klären sollen, ob der Versicherungsnehmer bei Vertragsschluss 
seine vorvertraglichen Anzeigeobliegenheiten im Sinne von 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 W G  erfüllt hat.
2. a) Zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des U m 
fanges der Leistungspflicht des Versicherers sind auch solche 
Auskünfte erforderlich im Sinne von § 31 Abs. 1 Satz 1 W G , 
die der Prüfung vorvertraglicher Anzeigeobliegenheitsverlet- 
zungen dienen. Die den Versicherungsnehmer insoweit tref
fende M itwirkungsoblicgenheit ist nicht auf Fälle beschränkt, 
in denen bereits eine konkrete Verdachtslage für eine Anzei
geobliegenheitsverletzung besteht.
b) D er Versicherungsnehmer hat bei der Erhebung von 
Daten durch den Versicherer grundsätzlich nur insoweit 
mitzuwirken, als diese zu r Prüfung des Leistungsfalles rele
vant sind. Kann der Umfang der Datenerhebung nicht von 
vornherein auf entsprechende Informationen beschränkt 
werden, weil dem Versicherer noch unbekannt ist, w or
auf er sein Augenmerk zu richten hat, so erstreckt sich die 
Obliegenheit des Versicherungsnehmers zunächst auf die 
Einholung solcher weniger weitreichender und persönlich- 
kcitsrelevanter Vorinformationen, die dem Versicherer eine 
Konkretisierung ermöglichen, welche Informationen im Wei
teren tatsächlich fü r die Leistungsprüfung relevant sind.........
3. § 213 Abs. 1 W G  steht einer D atenerhebung des Versiche
rers zum Zwecke der Ü berprüfung vorvertraglicher Anzei
geobliegenheitsverletzungen des Versicherungsnehmers nicht 
entgegen................................... ......... .................................................. 127
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